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reich der Sonderpädagogik anzuwenden. 
Im Jahr 2013 führte das Schweizer Zentrum 
für Heil und Sonderpädagogik (SZH) im 
Auftrag der EDK eine Evaluation durch, die 
dem Verfahren insgesamt gute Noten aus
stellte (vgl. Ayer, 2015). Aufgrund der On
lineBefragung der kantonalen Kontaktper
sonen und der Abklärungsstellen sowie der 
Anhörung der betroffenen Fach und Be
rufsverbände wurden einige Anpassungen 
vorgenommen. Das überarbeitete SAV 
(EDK, 2014) wurde im Anschluss an die er
neute Verabschiedung durch die Plenarver
sammlung der EDK als Handbuch und als 
Prototyp eines elektronischen Tools veröf
fentlicht.

Gesamtschweizerische 

Entwicklungen

Das Standardisierte Abklärungsverfahren 
(SAV) wurde im Jahr 2010 nach dreijähriger 
Erarbeitungs und Erprobungszeit von der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) verabschiedet 
und als Prototyp den Kantonen ab 2011 zur 
Verfügung gestellt. Das SAV gehört neben 
der gemeinsamen Terminologie und Quali
tätsvorgaben zu den gemeinsamen Instru
menten des SonderpädagogikKonkordats 
(EDK, 2007). Bis heute traten 16 Kantone 
dem Konkordat bei und haben sich somit 
verpflichtet, das SAV für die Anordnung ver
stärkter individueller Massnahmen im Be
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Standardisiertes Abklärungsverfahren
Ein Rückblick auf die Einführung und Entwicklung bis heute

Zusammenfassung 
Das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) wurde seit seiner Verabschiedung im Jahr 2011 in fast allen Kantonen 
der Schweiz eingeführt und kommt somit auch in Kantonen zur Anwendung, die dem Sonderpädagogik-Konkordat 
nicht beigetreten sind. Treu ihrer föderalen Grundhaltung implementierten die Kantone das SAV sehr unterschiedlich 
und nahmen zum Teil erhebliche Anpassungen am Verfahren vor. In den meisten Kantonen wurde die Schulpsycholo-
gie mit der Durchführung betraut; eine Aufgabe, die auch heute noch mit einer gewissen Ambivalenz wahrgenom-
men wird. In diesem Beitrag werden der Stand der Einführung sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten beschrie-
ben. Dabei werden ungelöste Fragen bei der Realisierung eines inklusiven Bildungssystems und der Sicherung behin-
derungsrelevanter Massnahmen und Hilfestellungen angesprochen. 

Résumé
Depuis son adoption en 2011, la procédure d’évaluation standardisée (PES) a été introduite dans la plupart des can-
tons suisses. Elle est même utilisée dans ceux qui n’ont pas adhéré au Concordat sur la pédagogie spécialisée. Fidèles 
au fédéralisme, les cantons l’ont mise en œuvre de manière très diverse et la plupart d’entre eux y ont apporté des 
ajustements non négligeables. Dans la majorité des cantons, c’est la psychologie scolaire qui a été chargée de sa mise 
en application, une tâche qui est aujourd’hui encore perçue avec une certaine ambivalence. Cet article décrit l’état 
actuel de cette mise en œuvre ainsi que les difficultés qui y sont liées. Il aborde ce faisant des questions qui ne sont 
toujours pas résolues concernant la réalisation d’un système d’éducation inclusif, ainsi que la sécurisation des me-
sures et aides relatives au handicap.
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2010), wurde seitdem in vielen Kantonen 
weiterentwickelt. Der Kanton Bern etwa 
wird das SAV als Teil einer umfassenden 
Neuorganisation der Sonderschulung ein
führen (vgl. Regierungsrat des Kantons 
Bern, 2018). Der Kanton Aargau, der bereits 
früh mit dem SAV arbeitete (vgl. Buri, Levy & 
Uhr, 2015), wird das Verfahren ebenfalls in 
die reorganisierte Ressourcensteuerung ein
betten (Kanton Aargau, Departement Bil
dung, Kultur und Sport, 2018). Im Kanton 
Zürich bot die Einführung des Lehrplans 21 
Anlass, über die Zusammenhänge zwischen 
«besonderen pädagogischen Bedürfnis
sen», «NichtErreichen der Grundansprü
che», «verstärkten Massnahmen» und «Be
hinderung» nachzudenken und diese zu klä
ren (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018).

Auch wenn die Realisierung eines inklusiven 
Bildungssystems noch wenig diskutiert wird, 
wächst vielerorts das Bewusstsein, dass 
«Behinderungen» im Sinne klar diagnosti
zierbarer «funktionaler Beeinträchtigun
gen» nicht immer in direktem Zusammen
hang mit «besonderen pädagogischen Be
dürfnissen» oder dem «Nichterreichen der 
Grundansprüche» stehen müssen und dass 
oft andere Faktoren (soziale Marginalisie
rung, Traumata, Hochbegabung) ausschlag
gebend für «verstärkte Massnahmen» sind. 
Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, dass 
die Einführung des SAV Anlass gab zu zahl
reichen konträr geführten Diskussionen rund 
um Fragen von «Personalisierung vs. Stan
dardisierung», «besondere Förderung vs. 
Diskriminierung», «medizinisch abgesicher

Die EDK hat mit dem SAV einen «standardi
sierten Rahmen» für die diagnostische Ein
schätzung eines allfälligen Bedarfs an ver
stärkten Massnahmen bereitgestellt. Die 
Umsetzung und Einbindung in die kantona
len Gepflogenheiten und Abläufe sollte und 
musste hingegen den Kantonen überlassen 
werden. Da bisher keine kantonsübergrei
fende Koordination angestrebt und kein 
systematischer fachlicher Austausch initi
iert wurde, kann von einer grossen Hetero
genität und Vielfalt bei der heutigen An
wendung des SAV ausgegangen werden. In 
einigen Kantonen werden die Abklärungen 
zentral durchgeführt (z. B. Kanton Basel
Stadt), in anderen Kantonen finden diese – 
je nach Organisation der Schulpsychologi
schen Dienste – teils lokal in den Schulge
meinden, teils regional koordiniert statt 
(z. B. Kanton Zürich). Während die einen 
Kantone die Einführung des SAV als mehr
jähriges Entwicklungsprojekt betrachteten, 
gingen andere davon aus, dass eine Einfüh
rungsveranstaltung mehr oder weniger aus
reichen sollte. Einige Kantone orientierten 
sich eng am SAVEDK (z. B. Kanton Zürich), 
andere nahmen substanzielle Veränderun
gen vor (z. B. Kanton Waadt) oder verwen
den das SAV nur im Sinne einer «internen 
Checkliste» (Kanton St. Gallen, vgl. Inter
view mit Elsbeth Freitag, KSH, 2016).

Seit der Verabschiedung haben nun fast alle 
Kantone das SAV in der einen oder anderen 
Form eingeführt oder stehen kurz davor. In 
den letzten Jahren sind auch vermehrt Be
mühungen zu erkennen, das SAV als einen 
integralen Teil der Organisation und Steue
rung zu nutzen. Die Idee des «Kaskadenmo
dells» (siehe auch Beitrag von Lanners in 
dieser Ausgabe), das Eingang in zahlreiche 
kantonale sonderpädagogische Konzepte 
gefunden hat (z. B. Kanton Obwalden, 

Die Einführung des SAV gab Anlass zu  
zahlreichen konträr geführten  
Diskussionen rund um bildungspolitische 
und fachliche Fragen.
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rungsübung, obendrein topdown verord
net und fachlich sowieso unnötig. Das in der 
Schweiz einmalige Projekt, im sonderpäda
gogischen Bereich verbindliche Richtlinien 
und Qualitätsansprüche zu definieren und 
der mit der Umsetzung betrauten Schulpsy
chologie ein Instrument in die Hand zu ge
ben, wurde anfangs noch kaum als Chance 
wahrgenommen.

Jedes Instrument kann nur so gut sein, wie 
es eingeführt und genutzt wird. Und hier 
zeigen sich die nächsten Hürden: Wie wer
den bestehende und neue Mitarbeitende in 
die Grundlagen des ICF und die Anwendung 
des SAV eingeführt? Wie viel Zeit, welche 
Unterlagen und Richtlinien bekommen sie? 
Wer ist Ansprechperson bei Fragen? Wie 
wird sichergestellt, dass verschiedene Per
sonen zu den richtigen und denselben Ein
schätzungen kommen? Und wer kontrolliert 
die Ausführung? Nur schon das Gegenlesen 
von Sonderschulberichten durch eine Kolle
gin oder die Vorgesetzte als internes Vier
AugenPrinzip war in den Abklärungsstellen 
bisher kaum verbreitet. Gute Erfahrungen 
bei der Einführung des SAV wurden dann 
gemacht, wenn eingangs damit verbundene 
Erwartungen und Befürchtungen geklärt, 
eine Einführungsphase (ca. zwei Jahre) defi
niert und erforderliche Unterstützungs
massnahmen vorgesehen wurden. Insbe
sondere den Leitenden der schulpsychologi
schen Dienste kam dabei eine Schlüsselrol
le zu: Waren sie vom Mehrwert des SAV 
überzeugt, liessen sich auch die Teammit
glieder auf den erforderlichen Lernprozess 
ein. Dann gelang es aufzuzeigen, dass die 
bisher qualitativen und standardisierten 
(Test)Verfahren weiterhin eingesetzt wer
den und somit nicht in die fachliche Arbeit 
eingegriffen wird, dass allerdings die Doku
mentation bestehender Beobachtungs und 

te Kriterien vs. systemische Sichtweise», 
oder «Ressourcensteuerung vs. «Recht auf 
Bildung». Diese Diskussionen haben auch 
die Einführung und die Anwendung des SAV 
in den Kantonen geprägt. Im Folgenden soll 
auf die damit verbundenen Fragen etwas 
genauer eingegangen werden.

Schwieriger Start: Einführung  

des SAV in den Kantonen

Es lässt sich nicht behaupten, dass die 
Schweizer Schulpsychologie auf das SAV 
gewartet hätte; das Verfahren wurde ihr 
vielmehr seitens der Bildungsverwaltungen 
aufgezwungen. Die ICF (Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be
hinderung und Gesundheit) war im Jahr 
2011 unter Schulpsychologinnen und psy
chologen weitgehend unbekannt und wur
de als «heilpädagogische» Klassifikation 
empfunden, nicht als gemeinsame, interdis
ziplinäre Sprache für die Verständigung 
zwischen den Fachdisziplinen. In Einfüh
rungsveranstaltungen begegnete man der 
Vorstellung, dass allein das Eingeben von 
Daten im SAV zu einer Art «Sonderschu
lungswert» führen würde. Denn was sonst 
wäre mit «Standardisierung» gemeint? Zu 
aufwändig, zu kompliziert und zu bürokra
tisch sei das Verfahren, so das Verdikt der 
mit der Anwendung betrauten Schulpsy
chologinnen und psychologen, die sich 
über ihre neue Aufgabe nie so richtig freu
en mochten. Und überhaupt sei es eine po
litisch motivierte Alibi, Spar und Steue

Das Projekt, im sonderpädagogischen  
Bereich verbindliche Richtlinien  
und Qualitätsansprüche zu definieren, 
wurde anfangs kaum als Chance  
wahrgenommen.
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troffen werden muss. Es gilt, verschiedene 
Zielgruppen zu berücksichtigen: In der Lek
türe geübte Fachpersonen sollen einen 
Mehrwert haben, Behörden müssen den 
Sonderschulbedarf nachvollziehen und El
tern, die vielleicht einmal im Leben ein sol
ches Dokument für ihr Kind erhalten, sollten 
den Bericht ebenfalls verstehen und ihr Kind 
erkennen können. Es müssen viele De
tailfragen geklärt werden, die ein professi
onelles Berichtswesen mit sich bringt. Da
mit verbunden ist auch die Frage der zur 
Verfügung gestellten Arbeitsinstrumente. 
Nicht optimal funktionierende elektroni
sche Tools bergen ein grosses Frustrations
potenzial und oft ist in diesem Zusammen
hang «weniger mehr».

SAV und berufliches Selbstver-

ständnis der Schulpsychologie

Gemäss SonderpädagogikKonkordat ha
ben betroffene Kinder und Jugendliche ab 
Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 
ein Recht auf sonderpädagogische Mass
nahmen (EDK, 2007, S. 2). Allerdings gehört 
die Zeit vor und und nach der obligatori
schen Schulzeit nicht zum Arbeitsbereich 
der Schulpsychologie. Zudem erfordert eine 
«eingeschränkte oder gefährdete Entwick
lung» oftmals Massnahmen, die vom Ge
sundheitssystem, der Sozialhilfe oder der In
validenversicherung finanziert werden und 
kaum als «sonderpädagogische Massnah
men» bezeichnet werden können. Hier be
steht dringender Klärungsbedarf, der nicht 
nur die Zuständigkeit und Funktion der 

Testverfahren in der Systematik der ICF (Ak
tivitäten/Partizipation, Körperfunktionen, 
Umweltfaktoren) latent vorhandene Ambi
guitäten bei der Interpretation von Tester
gebnissen an die Oberfläche bringt. Wie 
übersetze ich beispielsweise die Skala 
«Wahrnehmungsgebundenes Logisches 
Denken» des Intelligenztests HAWIKIV in 
entsprechende ICFFunktionen? Und weil es 
für die allermeisten ICFItems gar kein Test
verfahren gibt, Beobachtung und Befra
gung somit die alleinigen Informationsquel
len sind: Wie erfasse ich beispielsweise die 
Aktivität «Probleme lösen» (d175) reliabel 
und valid? Die bisherigen theoretischen und 
subjektiven Konzeptionen mussten neu auf 
das ICFParadigma von Gesundheit bezo
gen werden. Mit der Zeit werden die zustän
digen Fachpersonen immer mehr in den 
neuen Dimensionen denken und handeln.
 Bewährt haben sich Prozesse, die zu 
Beginn lediglich in die Struktur des SAV so
wie in die Grundlagen der ICF einführen, um 
dann rasch mit konkreten, realen «Fällen» 
der beteiligten Fachpersonen zu arbeiten. 
Weil die ersten SAVEinschätzungen immer 
überdurchschnittlich aufwändig sind, soll 
darauf geachtet werden, dass diese Arbeit 
dosiert wird und nicht in Zeiten allzu gros
ser beruflicher Belastung fällt. Nur so bleibt 
Zeit, um durch Fallbesprechungen den Um
gang mit dem SAV dienst und kantonsin
tern zu kalibrieren. Falls sinnvoll und er
wünscht, können dazu gemeinsame, das 
SAV ergänzende Arbeitsunterlagen entwi
ckelt werden – seien dies ICFMindmaps (Li
enhard, 2016) oder Hilfen bei der Einschät
zung der Indikation (Bildungsdirektion Kan
ton Zürich, 2014). Nicht unwesentlich am 
Erfolg der Einführung scheint auch die 
durch das SAVEDK nicht vorgegebene 
Wahl der Berichtsformen, welche insbeson
dere auch mit Blick auf den Datenschutz ge

Mit der Zeit werden die zuständigen  
Fachpersonen immer mehr in  
den neuen Dimensionen der ICF denken 
und handeln.
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halten. Ersatzweise wird das Unvermögen 
sozusagen dem Kind «angehängt». Bei Fall
besprechungen ist es deshalb wichtig, die
sen Mechanismus aufzudecken und sich da
rin zu üben, nicht optimale Umweltfaktoren 
zwar klar, aber in einer nicht verletzenden 
Weise diagnostisch zu beschreiben. Auch 
die Formulierung von Entwicklungs und 
Bildungszielen und somit von Hinweisen für 
eine anschlussfähige Förderplanung ist für 
viele Schulpsychologinnen und psycholo
gen ungewohnt. Bisher haben individual 
diagnostische Erkenntnisse den Antrag für 
eine verstärkte Massnahme legitimiert. Neu 
soll dargelegt werden, in welchen Bereichen 
durch die verstärkten Massnahmen welche 
Zielvorstellungen erreicht werden sollen.

Langsam wird jedoch ein Trend, der in die 
richtige Richtung geht, sichtbar. Über die 
Kantonsgrenzen hinweg können sich die 
Fachstellen nun mit der gleichen Terminolo
gie verständigen. Nicht zuletzt aus Sonder
schulen kommt schon jetzt die Rückmel
dung, dass die Orientierung in einem auf 
dem SAV basierenden Bericht leichter falle 
und solche Berichte von verschiedenen zu
weisenden Stellen vergleichbarer geworden 
seien. Daran gilt es weiterzuarbeiten. Auch 
das Verfassen «normaler» Berichte in der 
Sonderpädagogik und Schulpsychologie ge
hört dazu und dürfte sich mit der Zeit zu
nehmend an der Terminologie und Konzep
tion der ICF orientieren. Sollte es dereinst 
einmal sogar einen nationalen SAVStan
dard für Berichte geben, wäre dies eine 
sinnvolle Vereinheitlichung.

Zwischen Anspruch des Kindes  

und Steuerung des Systems

Mit dem SAV soll abgesichert werden, dass 
das Recht auf Bildung im Sinne der gelten
den Rechtsgrundlagen für Kinder und Ju

Schulpsychologie betrifft, sondern auch die 
Anwendung des SAV ausserhalb der obliga
torischen Schulzeit und die Bedeutung der 
ICF bei der Anordnung oder Finanzierung 
von behinderungsbezogenen Massnahmen.

Wie bereits erwähnt, stösst die «Standardi
sierung» auf Widerstand und Ängste, weil 
die «persönliche Verantwortung» nicht 
mehr zähle (KSH, 2016, S. 20), die Differenz 
zwischen Kindern mit und ohne Behinde
rung zementiert würde (Rihs, 2016, S. 45) 
und es vermehrt Fehldiagnosen gäbe (Jen
ni, 2011, S. 37). Das SAV gibt Anlass, lange 
herausgeschobene Diskussionen wieder 
aufzugreifen und zu klären: In welchem 
Mass wird ungerechtfertigt auf individuelle 
Probleme und Defizite des Kindes fokussiert 
und der familiäre und professionelle Kon
text vernachlässigt, weil man sich nicht mit 
Lehrpersonen, der Schule oder den Eltern 
anlegen will? Wie weit sind trotz der «sys
temischen Sichtweise» letztlich doch wieder 
(scheinbar objektive) Kriterien wie IQ < 70 
ausschlaggebend, obwohl man selbst die 
Leistungsorientierung in der Schule kriti
siert? Kann man gleichzeitig abklären, auf
klären, beraten und begleiten? Das SAV 
zwingt die diagnostisch tätigen Fachperso
nen, die Umweltfaktoren – namentlich das 
professionelle und das familiäre Umfeld – 
bezüglich ihres Anteils an der Problemstel
lung einzuschätzen. Vor allem dann, wenn 
sich diese wenig unterstützend auf die Bil
dung und Entwicklung der bzw. des Lernen
den auswirken, wird dies ungern so festge

Das SAV zwingt die diagnostisch  
tätigen Fachpersonen, die Umweltfaktoren 
bezüglich ihres Anteils an  
der Problemstellung einzuschätzen.
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Während man im Kanton Zürich mit dieser 
als SAVZH bezeichneten Variante grund
sätzlich zufrieden ist, gibt es in anderen 
Kantonen Vorbehalte gegenüber der Um
schreibung von Indikationslagen. Manche 
befürchten eine Rückkehr zur Defizitfest
stellung, andere hadern damit, dass die 
Kantone die GateKeeperFunktion so noch 
stärker an die Schulpsychologie zu delegie
ren scheinen. Geht es um eine fachliche Ver
ständigung über Entscheidungsgrundlagen 
oder geht es um einen Sparauftrag? Erhö
hung der Transparenz bei der Massnahmen
sprechung und verbesserte Steuerung des 
sonderpädagogischen Angebots sind be
rechtigte Anliegen. Auch dass die in den 
SAVVerfahren festgestellten Bedürfnisla
gen für die Versorgungsplanung anonymi
siert genutzt werden, sollte letztlich im  
Interesse der Schülerinnen und Schüler  
sein. Wenn allerdings festgestellt wird, dass 
15 Prozent aller Kinder im Vorschulalter an 
Entwicklungsstörungen leiden (vgl. Jenni, 
o. J.), das Bildungssystem hingegen nur für
3 Prozent der Schülerinnen und Schüler
«verstärkte Massnahmen» vorsieht, scheint 
das auf den ersten Blick natürlich unver
ständlich. Hier gilt es, die Diskussionen rund 
um das Recht auf Bildung in einem inklusi
ven Bildungssystem (Behindertenrechts
konvention, Artikel 24), das Anrecht etwa
auf persönliche Assistenz, Hilfsmittel oder
Entschädigung für Pflegeleistungen und
das Recht, aufgrund einer Behinderung
nicht diskriminiert zu werden (Stichwort
«Nachteilsausgleich»), sorgsam zu führen
und die im System noch ungelösten Fragen
nicht ausschliesslich am SAV abzuarbeiten.

Die sonderpädagogische Landschaft der 
Schweiz wird durch ICF und SAV langsam, 
aber nachhaltig umgepflügt. Das SAV muss 
dabei einen schwierigen Spagat zwischen 

gendliche mit Behinderungen eingefordert 
werden kann. Statt einer Diagnose wird im 
SAV neu eine standardisierte Beschreibung 
der Situation des Kindes erwartet, die Dia
gnose kann ein Teil davon sein und die Er
fassung der funktionellen Einschränkungen 
komplementieren. Die Standardisierung 
der Informationen zur Abklärung des indi
viduellen Anspruchs auf verstärkte Mass
nahmen erhöht die Transparenz, indem die 
Grundlagen des entsprechenden Entschei
des offengelegt werden. Gleiches Recht auf 
Bildung gilt dabei unabhängig von den kan
tonal unterschiedlichen sonderpädagogi
schen Angeboten. Mit der Idee, diesen An
spruch für alle gleich zu definieren, greifen 
heute viele Kantone (z. B. Kanton Glarus, 
2017, S. 3 oder Kanton Luzern, 2014, S. 2) 
nach wie vor auf Kriterien zurück, die das 
Verständnis von Behinderung als «Defekt» 
verankern. Demgegenüber hat der Kanton 
Zürich einen Zugang gewählt, der den An
spruch nicht mit ICFfremden Kriterien de
finiert, sondern Unterstützung bietet bei 
der Klärung der Indikationslage aufgrund 
vorhandener Funktionseinschränkungen 
(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014). 
Die über 30 im SAV standardmässig ver
wendeten ICFFunktionen werden grup
piert und zusammengefasst. Die so ent
standenen sechs Cluster tragen Bezeich
nungen wie «Kognition und Metakogniti
on», «Intentionale Kommunikation» oder 
«Sozialemotionale Funktionsfähigkeit». 
Sie bieten eine Brücke zwischen der Ent
wicklungsorientierung standardisierter 
Testverfahren und der situationsorientier
ten Erfassung der Funktionsfähigkeit in der 
ICF. Eine notwendige, aber noch keine hin
reichende Voraussetzung für eine Sonder
schulung ist hierbei das Unterschreiten ei
nes Schwellenwertes (PR < 5) in einem die
ser Bereiche.

Zeitschrift_Inhalt_10_18.indd   25 28.09.18   11:39

Permalink: www.szh-csps.ch/z2018-10-03



26

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 24, 10 / 2018

Z E H N  J A H R E  S O N D E R P Ä D A G O G I K - K O N K O R D AT

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018). Um-

setzung des Zürcher Lehrplans 21 für 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen 

pädagogischen Bedürfnissen in Regel- 

und Sonderschulen. Zürich: Bildungsdi-

rektion des Kantons Zürich. https://vsa.

zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/

projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_

lehrplan21_materialien/_jcr_content/con 

tentPar/downloadlist_4/downloaditems 

/1320_1520851126743.spooler.download 

.1520861488628.pdf/umsetzung_zhlp21 

_sus_besond_beduerfnissen.pdf [Zugriff 

am 21.08.2018].

Buri, A., Levy, S. & Uhr, M. (2015). Die Umset-

zung des standardisierten Abklärungsver-

fahrens (SAV) im Kanton Aargau. Schwei-

zerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 2, 

19–26. 

EDK (2007). Interkantonale Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit im Bereich der 

Sonderpädaogik (Sonderpädagogik-Kon-

kordat). Bern: EDK.

EDK (2014). Standardisiertes Abklärungsver-

fahren (SAV). Instrument des Sonderpäd-

agogik-Konkordats als Entscheidungs-

grundlage für die Anordnung verstärkter 

individueller Massnahmen. Handrei-

chung. Bern: EDK. 

Jenni, O. (2011). Die neuen Sonderpädago-

gikkonzepte und das standardisierte Ab-

klärungsverfahren: eine kritische Betrach-

tung aus ärztlicher Sicht. Schweizerische 

Zeitschrift für Heilpädagogik, 10, 33–38.

Jenni, O. (o. J.). Preschool Children with De-

velopmental Delay. The Standard of Care 

evaluated. http://www.nfp74.ch/SiteColl-

ectionDocuments/Jenni_Project_15.pdf 

[Zugriff am 21.08.2018].

Kanton Aargau, Departement Bildung, Kul-

tur und Sport (2018). Handreichung: Heil-

pädagogik in Regelklassen und Kleinklas-

sen. Aarau: Abteilung Volksschule. htt-

fachlichem Abklärungs und politischem 
Steuerungsinstrument bewältigen. Ange
sichts der Grösse und Tiefe des Vorhabens 
und seiner erwünschten Nebenwirkungen 
auf andere Bereiche der heilpädagogischen, 
schulpsychologischen und therapeutischen 
Arbeit waren die bisherigen Starthilfen eher 
knapp bemessen. Vieles an Kritik und an 
Schwierigkeiten bezogen auf das SAV ist 
grundsätzlicher Natur und stellt sich auch in 
anderen Zusammenhängen, zielt somit gar 
nicht auf ein bestimmtes Verfahren, zu dem 
bis heute auch keine Alternative besteht. 
Am Gelingen sollten daher alle Beteiligten 
interessiert sein. Um die hohen Ziele und Er
wartungen zu erfüllen, ist dem Instrument 
eine sorgfältige Einführung, Evaluation und 
Weiterentwicklung zu wünschen. Zur Ab
stützung einer professionellen Verwendung 
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Idee. So würden die verschiedenen Ansätze 
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